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fßringtpal als eine Stöofjltat erfc^einett. „.ftomifdj mirfe
bie auf ben Berfammlungen bet ©ewerbebereine uub
öon beut Sefretär auSgefprochene Behauptung, bie

Dppofition beruhe bureaus nicht auf einer feinbfeligeu
Stimmung gegen bie Sonntagsruhe, ba ber frühere
SamStagSfchluh allein bie Sonntagsruhe bringe. (Sine

Befctweibimg be§ tmrliegenben (SntmurfeS mühte toom
OoIîSwirtfchaftlichen Stanbpunft auS fehr bebauert
werben unb läge im fatfcfj berftanbenen gntereffe beS

StemerbeS."
@S braucht faum ermähnt gu werben, bäh äie 2lr=

beiterpreffe biefen Srgufj mit Srfolg gegen ben Stanb»
punît ber äReinungSäuherung ber fiijweiger. ©emerbe»
bereine angeführt hat unb unfere fßofition auch
Stänberat wefentlict) gefd^wää^t würbe. SBarum fommt
fo ein ®emagog nictjt in _bie Berfammlungen
unb fpricïjt fid} bort auS, wo eine Sntgegnung
möglich ift. SBenn er in feinem ©efdjäfte gut gefahren
ift, fo fann baS both gu einem fo allgemeinen
Urteil befähigen gegenüber einer Beilje bon anbern
Branchen, bie [ic| ungmeibeutig im gntereffe ihres
Berufes gegen bie Vorlage auSfpred}enl

SBenn eine überwiegenbe Mehrheit auS ben Oer»

fçhiebenften Berufsarten wie im gegenwärtigen galle
fi<h gegen eine Vorlage auSfpricht,

'
fo ift eS öerwerf»

lidh im hbchften ©rabe, wenn in potitifdhen blättern
mit an onpmen geitungSartifeln in biefer SSeife gegen
bie eigene Drganifation loSgegogen wirb. ®ie freie
UReinungSäuherung will îein bernünftiger
äRenfdfj hi" le* bin ben, aber gur reihten geit
reihten 0rt unb ber reihten gorrn.

2SaS wäre noch über bie „Sinigfeit" beim Sub»
miffionSwefen, bei ben gemeinfamen Eingaben gu fagen,
wo eS, aßerbingS bereingett, borïommt, bah „steifter"
in einer Êolleftibeingabe mitmachen unb bann mit
einer fpegietlen Singäbe 5 bis 10 % nichtiger Offerte
maihen! SRit Bedjt hat unlängft ein äReifteröerbanb
einen folihen „Demagogen" aus bem herein mit Schimpf
unb Sihanbe auSgeftofen.

SBäre näht bielleicht auih bie grage erlaubt, ob in
ber 2lbwel)r gemeinfamer geinbe überall jene Sinigfeit
herrf<ht, bie nidjt nur wünfepbar, fonbern au<h abfolut
notwenbig ift. SS möge an bie Befämpfung ber 2tuS»
wüchfe bei SBanöerlagern, 21uSöerfäufen, Äonfitmberetnen,
bie langen gahlungSfriften unb BechnungSfteßungen
u. a. m. erinnert werben. §ier gilt leiber gu oft unb
gu fehr ber inbibibualiftifche ©runbfa| : „guerft fournie
idj — unb bann noch lange niemanb."

Söenn man bie grofjen Slnftrengnngen berfolgt, bie

mandherorts gemacht werben, um ben Üebelftänben unb
Çinberniffen auf gewerblichem (Uebiete entgegengutreten,
bie fiih tagtäglich geigen unb man bann bei bielen
jenen äRangel ait geeintem SBirfen bemerft, fo mnh
baS entmutigenb ftimmen. äRöd}ten bie Beifpiele, bie
mit ben obigen geilen gewifj nod) nicht e'rfdjöpft finb,
balb reiht biet weniger fich bemerfbar maihen unb jene
Solibarität fidh äßerwärts geigen, bie auf grünbliche,
aßfeitige Prüfung ber Entfachen fich ftüjjt unb unter
ber SDeöife : „Sinigfeit macht ftar!" bemuht unb mit
ftarter §anb bor fidh geht.

Jlrvbittttawrfrtt«
Schweiger, ©ewerbebercitt. ®er l e i t e n b e 21 u S f dj u fj

nimmt eine Sifjuttg beS neugemählten gentralöorftanbeS
auf SRitte ober @nbe Dftober in StuSficht. 211s ®raf»
tanben finb u. a. öorgefeljen:

21rbeitSprogramm unb SBubget pro 1904. 2Baî)l ber
gentralprüfungSfommiffion unb ihres fßräfibenten auf

eine neue 2lmtSbauer. 21uSarbeitung beS ÜRaterialS gu
einem Sehrmittel für Buchhaltung unb Statfulation.
Bebifion beS BunbeSgefe|eS betreffeub ißatenttapen ber
^anbelSreifenben. Sibg. ©trafrecht. Beridjterftattuugeu
unb äRitteilungen. — gur görberuitg ber gewerblichen
SBanberüorträge im Saufe beS nächften SBinterS foß
ein BergeidjniS geitgemäher ïhemata aufgefteßt werben,
baS üeröffentlidjt wirb, fobalb bie Ijtergu in 2luSficht
genommenen ^Referenten ihre 9Ritmufung gugefagt haben.

©emäh Befchluh ber gentralprüfungSfommiffion foß
eine ®otalburd}fid}t ber f. g. aufgefteßten Bor men
ber Sehrgeitbauer in ben öerfd}iebenen Berufs»
arten auf ©runb neuerbingS einguholenber ©ut=
achten ber BerufSOerbäube unb cittgelner gad}leute bor»
genommen werben, wobei jeboch 21bänberungen ber
fchot't beftehenben formen nur bei nachgewiefenem Be=

bürfniffe aîgeptiert werben, ba aßgu biele 2lettberungen
geeignet wären, in bie bereits eingelebten Berl)ältniffe
Berwirrung gu bringen. ®ie grageformulare foßen
bis (Snbe September eingeliefert werben. W.K.

ncUcttlt|îc für
®iefe BegugSgueßenlifte erfiheint monatlich je einmal

in unfern gachblättern „§olg", „Baublatt" unb ,,§anb»
werîergeitung" unb îoftet bie 21breffengeile in aßen brei
Blättern gufammengenommen per gapr gr. 3.—.

Spcjialität ©ejitflëpeUe (uoEe Slbreffe)

lUjcMdtt Sul. .ö onegger & (Sie., ^olghblg., gürich II.
§S. (Sttinger, §olghblg., ®aüoS»©lariS.

8ul. §onegger & (Sie., |wlghblg., gürich H.
Bob. Boßi, Sägerei unb §olghanblung,

ruub ober gefcfjttitten. Dffingeit (tt. gürich).
gul. ^onegger & (Sie, §olgl}blg., güridh II.

Slaoonifdje, gebämpfte utib bejüumte, aftfreie.

©eierSpöfer, ^olgefport, SBien 14/1.
©laoonifdje uttb fiebettbürgifche, at§ ©huittmaterial unb griefett.

©irtjrtt 3ul. ^onegger & (Sie., §olgl)blg., gürich
Ungartfcf)e unb flaoomfdje.

3Raier=greh & So., Sihaffhaufen.
in ©tärten oon 10 mm anfroftrt§.

©rion S. @cterS()öfer, .Çolgeçport, 2Sien 14/1.
in ©tarfen oon 2'/s—8 SDÎiKintctern.

gui. Iwnegger & Sie., ôolghblg., gütidfll.
3lftfreie, ruffifdje.

f}aoienltnd)en 2lbolf 21ltorfer, §olghanblung, flöten.
gtuben gul. ^onegger & Sie., §olghblg., güridh H-

llngarifhe unb ein()eimifd)e-

itnjVItautu gul. Sonegger & Sie., §olgl)bIg., gürich
Ia ©tämme unb Stoiber.

|tuf|bamn, SRüßer & Sie., Usine du Molage, 21igle.
21. Barth, ©ewehrfchaftfabr. SReprin b.@enf.

(Oliuenhal? 2lbolf 2dtorfer, §olghanblung, flöten.
S. ©eierSljöfer, ^wlgefport, 2Bien 14/1.

©ebämpfte, al§ ©cijnittmaterial unb griefen.

|îit(lernt S. ©eierShöfer, .Çolgejport, SBieu 14/1.
©laoonifclje, befäumt unb unbefäumt.

Beuanmelbungen finb unter 21ngabe ber Spezialitäten
gu ridhten an bie

lîeïntltticm boa itt 3tirid(.

Hvmri« — fEr Mr Urari»«
îÇwtôett»

589. ©uepe einen 40pferbigett Straftgaëmotor mit ober
o^ne ©aêerjeuger ju taufen. 'Offerten mit genauer SSefdjreibung
beê Slîotorê unter Br. 589 an bie ©jpebition.
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Prinzipal als eine Wohltat erscheinen. „Komisch wirke
die auf den Versammlungen der Gewerbevereine und
von dem Sekretär ausgesprochene Behauptung, die
Opposition beruhe durchaus nicht auf einer feindseligen
Stimmung gegen die Sonntagsruhe, da der frühere
Samstagsschluß allein die Sonntagsruhe bringe. Eine
Beschneiduug des vorliegenden Entwurfes müßte vom
volkswirtschaftlichen Standpunkt aus sehr bedauert
werden und läge im falsch verstandenen Interesse des
Gewerbes."

Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß die Ar-
beiterpresse diesen Erguß mit Erfolg gegen den Stand-
Punkt der Meinungsäußerung der schweizer. Gewerbe-
vereine angeführt hat und unsere Position auch im
Ständerat wesentlich geschwächt wurde. Warum kommt
so ein Demagog nicht in die Versammlungen
und spricht sich dort aus, wo eine Entgegnung
möglich ist. Wenn er in seinem Geschäfte gut gefahren
ist, so kann das doch nicht zu einem so allgemeinen
Urteil befähigen gegenüber einer Reihe von andern
Branchen, die sich unzweideutig im Interesse ihres
Berufes gegen die Vorlage aussprechen!

Wenn eine überwiegende Mehrheit aus den ver-
schiedensten Berufsarten wie im gegenwärtigen Falle
sich gegen eine Vorlage ausspricht, so ist es verwerf-
lich im höchsten Grade, wenn in politischen Blättern
mit an onymen Zeitungsartikeln in dieser Weise gegen
die eigene Organisation losgezogen wird. Die freie
Meinungsäußerung will kein vernünftiger
Mensch h in ter bin den, aber zur rechten Zeit am
rechten Ort und der rechten Form.

Was wäre noch über die „Einigkeit" beim Sub-
missionswesen, bei den gemeinsamen Eingaben zu sagen,
wo es, allerdings vereinzelt, vorkommt, daß „Meister"
in einer Kollektiveingabe mitmachen und dann mit
einer speziellen Eingabe 5 bis 10 "/« niedriger Offerte
machen! Mit Recht hat unlängst ein Meisterverband
einen solchen „Demagogen" ans dem Verein mit Schimpf
und Schande ausgestoßen.

Wäre nicht vielleicht auch die Frage erlaubt, ob in
der Abwehr gemeinsamer Feinde überall jene Einigkeit
herrscht, die nicht nur wünschbar, sondern auch absolut
notwendig ist. Es möge an die Bekämpfung der Ans-
wüchse bei Wanderlagern, Ausverkäufen, Konsumvereinen,
die langen Zahlungsfristen und Rechnungsstellungen
u. a. m. erinnert werden. Hier gilt leider zu oft und
zu sehr der individualistische Grundsatz: „Zuerst komme
ich — und dann noch lange niemand."

Wenn man die großen Anstrengungen verfolgt, die

mancherorts gemacht werden, um den Üebelständen und
Hindernissen auf gewerblichem Gebiete entgegenzutreten,
die sich tagtäglich zeigen und man dann bei vielen
jenen Mangel an geemtem Wirken bemerkt, so muß
das entmutigend stimmen. Möchten die Beispiele, die
mit den obigen Zeilen gewiß noch nicht erschöpft sind,
bald recht viel weniger sich bemerkbar machen und jene
Solidarität sich allerwärts zeigen, die auf gründliche,
allseitige Prüfung der Tatsachen sich stützt und unter
der Devise: „Einigkeit macht stark" bewußt und mit
starker Hand vor sich geht.

Uerbandswesen.
Schweizer. Gewerbeverein. Der leiten de A u sschuß

nimmt eine Sitzung des neugewählten Zentralvorstandes
auf Mitte oder Ende Oktober in Aussicht. Als Trak-
tanden sind u. a. vorgesehen:

Arbeitsprogramm und Budget pro 1904. Wahl der
Zentralprüsungskommission und ihres Präsidenten auf

eine neue Amtsdauer. Ausarbeitung des Materials zu
einem Lehrmittel für Buchhaltung und Kalkulation.
Revision des Bundesgesetzes betreffend Patenttaxen der
Handelsreisenden. Eidg. Strafrecht. Berichterstattungen
und Mitteilungen. — Zur Förderung der gewerblichen
Wandervorträge im Laufe des nächsten Winters soll
ein Verzeichnis zeitgemäßer Themata aufgestellt werden,
das veröffentlicht wird, sobald die hierzu in Aussicht
genommenen Referenten ihre Mitwirkung zugesagt haben.

Gemäß Beschluß der Zentralprüsungskommission soll
eine Totaldurchsicht der s. Z. aufgestellten Normen
der Lehrzeitdauer in den verschiedenen Berufs-
arten auf Grund neuerdings einzuholender Gut-
achten der Berufsverbände und einzelner Fachleute vor-
genommen werden, wobei jedoch Abänderungen der
schon bestehenden Normen nur bei nachgewiesenem Be-
dürfnisse akzeptiert werden, da allzu viele Aenderungen
geeignet wären, in die bereits eingelebten Verhältnisse
Verwirrung zu briugen. Die Frageformulare sollen
bis Ende September eingeliefert werden. VV. X.

Kezugsqnellenliste für Spexial-Hölzer.
Diese Bezugsquellenliste erscheint monatlich je einmal

in unsern Fachblättern „Holz", „Baublatt" und „Hand-
werkerzeitung" und kostet die Adressenzeile in allen drei
Blättern zusammengenommen per Jahr Fr. 3.—.

Spezialität Bezugsquelle (volle Adresse)

Ahorn Jul. Honegger Cie., Holzhdlg., Zürich II.
Arven Hs. Ettinger, Holzhdlg., Davos-Glaris.

Kirndanm Jul. Honegger ck Cie., Holzhdlg., Zürich II.
Rob. Bolli, Sägerei und Hvlzhandlung,

rund oder geschnitten. Ossingen fKt. Zürich).

Kuchen Jul. Honegger ck Cie, Holzhdlg., Zürich II.
Slavonische, gedämpfte und besäumte, astfreie.

Giche« S. Geiershöfer, Holzexport, Wien 14/1.
Slavonische und siebenbürgische, als Schnittmaterial und Friesen.

Eichen Jul. Honegger ck Cie., Holzhdlg., Zürich II.
Ungarische und slavonische.

Maier-Frey ck Co., Schaffhausen,
in Stärken von 10 mm aufwärts.

Grien S. Geiershöfer, Holzexport, Wien 14/1.
in Stärken von 2>/-—8 Millimetern.

Grien Jul. Honegger <d Cie., Holzhdlg., Zürich II.
Astfreie, russische.

Hngendnchen Adolf Altorfer, Holzhandluug, Klvten.

Kinde« Jul. Honegger ck Cie., Holzhdlg., Zürich II.
Ungarische und einheimische.

Unstbamn Jul. Honegger ck Cie., Holzhdlg., Zürich II.
I» Stämme und Dolder.

Unstbanm. Müller & Cie., Usine clu NolnM, Aigle.
A. Barth, Gewehrschaftfabr. Meyrin b.Genf.

Oiivenhoiz Adolf Altorfer, Holzhandlung, Kloten.

Rotbuche S. Geiershöfer, Holzexport, Wien 14/1.
Gedämpfte, als Schnittmaterial und Friesen.

Rüstern S. Geiershöfer, Holzexport, Wien 14/1.
Slavonische, besäumt und unbesäumt.

Neuanmeldungen sind unter Angabe der Spezialitäten
zu richten an die

Redaktion des „Kotz" in Zürich.

A«s der Prarîs — Mr die Praris.
Fragen.

389. Suche einen Ivpserdigen Kraftgasmotor mit oder
ohne Gaserzeuger zu kaufen. 'Offerten mit genauer Beschreibung
des Motors unter Nr. S89 an die Expedition.
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